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Präsidium und Vorstand Universitätsmedizin Göttingen: 

Das Präsidium der Georg-August-Universität Göttingen und der Vorstand der Universitätsmedizin 

Göttingen haben am 25.10.2011 beziehungsweise am 14.10.2011 und 17.11.2011 folgende Richt-

linie zur Nutzung von Internet- und E-Mail-Diensten der Georg-August-Universität Göttin-

gen/Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts durch Studierende sowie ihre 

sonstigen nicht durch den Personalrat vertretenen Mitglieder und Angehörigen beschlossen (§ 37 

Abs. 1 Satz 3, § 63e Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 17 Abs. 1 und 2 NHG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. Nr. 5/2007 S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 29.06.2011 (Nds. GVBl. S. 202), in Verbindung mit § 25 a NDSG und § 1  

Abs. 1 Satz 2 der Ordnung über die Nutzung von Internet- und E-Mail-Diensten der Georg-August-

Universität Göttingen/Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts durch Stu-

dierende sowie ihre sonstigen nicht durch den Personalrat vertretenen Mitglieder und Angehörigen 

vom 25.10.2011 (Amtliche Mitteilungen 13/2011 S. 866)). 

 

Richtlinie zur Nutzung von Internet- und E-Mail-Diensten der Georg-August-Universität  

Göttingen/Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts  

durch Studierende sowie ihre sonstigen nicht durch den Personalrat  

vertretenen Mitglieder und Angehörigen 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

§ 1 Geltungsbereich 

 

Teil I: Nutzung von Internet- und E-Mail-Diensten durch Studierende 

§ 2 Benutzungserlaubnis für Studierende der Georg-August-Universität Göttingen 

§ 3 Benutzungserlaubnis für die Studierendenschaft und registrierte studentische Vereinigun-

gen der Georg-August-Universität Göttingen 

§ 4 Erlöschen und Beendigung der Benutzungserlaubnis 

§ 5 Drucken 

§ 6 Speicherplatz 

§ 7 Datensicherung  

§ 8 Zusätzliche Angebote 
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Teil II: Nutzung von Internet und E-Mail-Diensten durch Mitglieder nach § 5 der Grundord-

nung, soweit sie keine Studierenden sind, und Angehörigen nach § 6 der Grundordnung, 

soweit sie gemäß § 105 Absatz 1 NPersVG nicht durch den Personalrat vertreten werden 

§ 9 Gegenstand, Gestattung der privaten Nutzung der dienstlich gewährten Internet- und  

E-Mail-Dienste 

§ 10 Untrennbarkeit der Nutzungsformen, Abwesenheiten, Vertretungen 

 

Teil III:  Abschließende Regelungen 

§ 11 Haftung, Gewährleistungsausschluss, Freistellung 

§ 12 Nutzung von Netzwerk-Angeboten 

§ 13 Inkrafttreten 

 

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) 1Diese Richtlinie ergänzt die Ordnung zur Nutzung von Internet- und E-Mail-Diensten der 

Georg-August-Universität Göttingen / Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen 

Rechts durch Studierende sowie ihre sonstigen nicht durch den Personalrat vertretenen Mitglieder 

und Angehörigen (IntNutzO) in der Fassung vom 25.10.2011. 

(2) Aufgrund der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten, die die IT-Infrastruktur und die entsprechen-

den Zugänge bieten, und aufgrund des Umstands, dass die von dieser Richtlinie betroffenen Per-

sonen sich in ihrem Umgang mit den angebotenen bzw. zur Verfügung gestellten Internet- und E-

Mail-Leistungen voneinander erheblich unterscheiden, sowohl hinsichtlich der Art und Weise als 

auch des Umfangs, unterteilt diese Richtlinie im Folgenden zwei Nutzergruppen. 

 

Teil I:  Nutzung von Internet- und E-Mail-Diensten durch Studierende 

§ 2 Benutzungserlaubnis für Studierende der Georg-August-Universität Göttingen 

(1) Die Zugänge gemäß § 2 Abs. 1 IntNutzO sind entgeltfrei. 2Die Berechtigungsdaten der Nut-

zungsberechtigten gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 IntNutzO bestehen aus einer Benutzerkennung  

(User-ID) und einem Passwort. 

(2) 1Diese User-ID wird automatisch aus den in der Studierendenverwaltung hinterlegten Vor- und 

Nachnamen abgeleitet. 2Sofern dem keine rechtlichen, technischen oder organisatorischen Grün-

de entgegenstehen, kann auf Antrag gegenüber der Abteilung IT die User-ID in eine andere Kom-

bination des Namens geändert werden. 3Die User-ID ist – mit der Endung „@stud.uni-

goettingen.de“ – gleichzeitig die E-Mail-Adresse. 
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§ 3 Benutzungserlaubnis für die Studierendenschaft und registrierte  

studentische Vereinigungen der Georg-August-Universität Göttingen 

(1) 1Soweit für Organe der Studierendenschaft der Stiftungsuniversität Göttingen sowie studenti-

schen Vereinigungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 IntNutzO in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 1 ein 

entgeltfreier Zugang besteht, kann dieser im Nutzungsumfang gegenüber den Zugängen für Stu-

dierende eingeschränkt sein. 2Berechtigte studentische Vereinigungen sind ausschließlich solche, 

die als studentische Vereinigungen an der Stiftungsuniversität Göttingen registriert sind. 

(2) 1Für den Empfang und die Abgabe von Willenserklärungen sowie als Verantwortliche für die 

Einhaltung der Bestimmungen dieser Ordnung sind durch das jeweils zuständige Organ der Stu-

dierendenschaft oder der studentischen Vereinigung eine Beauftragte oder ein Beauftragter und 

deren oder dessen Stellvertretung zu benennen. 2Die Zugangsdaten werden der oder dem Beauf-

tragten persönlich übergeben. 3Ein Wechsel der oder des Beauftragten bzw. seiner Stellvertreterin 

oder seines Stellvertreters ist der Stiftungsuniversität Göttingen unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Auf Antrag können einem Organ der Studierendenschaft oder einer studentischen Vereinigung 

zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben E-Mail-Adressen zugeteilt werden. 

(4) Studentische Vereinigungen sind verpflichtet, das Fortbestehen ihrer Registrierung zu Beginn 

eines jeden Semesters, für das Wintersemester spätestens bis zum 15.10. und für das Sommer-

semester spätestens bis zum 15.04., gegenüber der Stiftungsuniversität Göttingen unaufgefordert 

nachzuweisen. 

 

§ 4 Erlöschen und Beendigung der Benutzungserlaubnis 

(1) 1Die Benutzungserlaubnis erlischt: 

a) bei Studierenden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Exmatrikulation; 

b) bei studentischen Vereinigungen bei Verlust der Registrierung oder Verstoß gegen die 

Pflicht zum Nachweis der Registrierung; 

c) bei Organen der Studierendenschaft im Falle der Aufhebung des Organs; 

d) bei einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer Straftat, sofern die Straftat und die Ver-

urteilung einem Verwertungsverbot noch nicht unterfallen und nach der Art der begangenen 

Straftat eine Gefährdung oder Störung der IT-Infrastruktur oder des Studienbetriebes zu 

besorgen ist, insbesondere soweit in der Straftat auch ein Verstoß gegen Pflichten aus die-

ser Richtlinie liegt. 

2Auf begründeten Antrag einer oder eines Studierenden kann im Falle des Satzes 1 Buchsta-

be d) erneut eine Benutzungserlaubnis erteilt werden; diese kann mit Auflagen oder Nut-

zungsbeschränkungen versehen werden. 
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(2) 1Die Benutzungserlaubnis kann entzogen werden, wenn die oder der Nutzungsberechtigte ge-

gen Pflichten dieser Richtlinie oder der IntNutzO verstoßen hat und sie oder er den Verstoß zu 

vertreten hat. 2Bis zu einer abschließenden Klärung kann im Einzelfall bestimmt werden, dass die 

Benutzungserlaubnis ruht. 

(3) Sofern die Sicherheit der Datenverarbeitungssysteme dies erfordert oder ein wichtiger Grund 

vorliegt, kann bestimmt werden, dass die Benutzungserlaubnis ohne eine vorherige Anhörung der 

oder des Nutzungsberechtigten ruht. 

(4) 1Im Falle einer Beendigung nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a) kann auf Antrag eine einmalige 

Verlängerung des Zugangs bis zum Ablauf eines Jahres nach Ende der Immatrikulation erfolgen. 

2Der Zugang bleibt dabei im vollen Umfang erhalten. 3Eine Verlängerung erfolgt zu Zwecken der 

Bewerbung oder sonstiger mit dem Studium verbundener Zwecke. 4Der Antrag muss spätestens 

sieben Tage vor Erlöschen der Benutzungserlaubnis der Abteilung IT vorliegen. 

 

§ 5 Drucken 

(1) 1Die Stiftungsuniversität Göttingen bietet den Nutzungsberechtigten  eine Drucklösung mit zent-

raler Abrechnung an. 2Die Drucker werden durch unterschiedliche Einrichtungen der Stiftungsuni-

versität Göttingen betrieben. 

(2) Gebühren und Entgelte werden in der Gebühren- und Entgeltordnung der Stiftungsuniversität 

Göttingen in der jeweils gültigen Fassung geregelt. 

 

§ 6 Speicherplatz 

(1) 1Für die Nutzung des Zugangs an den Rechnern der Stiftungsuniversität Göttingen (und damit 

verbundener Systeme, wie z.B. E-Mail) wird jeder und jedem Studierenden ein begrenzter Spei-

cherplatz zur Verfügung gestellt. 2Die aktuelle Größe dieses Speicherplatzes richtet sich nach den 

verfügbaren Kapazitäten und wird, zusammen mit den dazugehörigen Warngrenzen, den Studie-

renden per E-Mail und auf der WWW-Seite der Abteilung IT mitgeteilt. 3Bei Erreichung der ersten 

Warngrenze werden die Nutzer per E-Mail informiert. 4Sollte auch die darüber liegende zweite 

Warngrenze überschritten werden, wird die Speicherung weiterer Daten unterbunden und per E-

Mail darüber informiert. 5Als Daten gelten auch die für die installierte Software notwendigen Konfi-

gurationsdateien.  

(2) Die Stiftungsuniversität Göttingen übernimmt keine Gewährleistung für die ordnungsgemäße 

Speicherung von Daten. 

(3) 28 Tage nach Erlöschen oder Beendigung der Benutzungserlaubnis wird der im System hinter-

legte Zugang mitsamt seinen gespeicherten Daten gelöscht. 
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§ 7 Datensicherung  

(1) 1Die Dateien im Verzeichnis jeder oder jedes Studierenden werden regelmäßig täglich gesi-

chert. 2Dabei werden alle seit der letzten Sicherung neu angelegten oder geänderten Dateien ge-

sichert.  

(2) Es ist aus technischen Gründen nicht möglich, bestimmte Daten aus der Sicherung zu entfer-

nen. 

(3) Die Stiftungsuniversität Göttingen übernimmt keine Gewährleistung für die ordnungsgemäße 

Sicherung von Daten. 

(4) Mit Erlöschen oder Beendigung der Benutzungserlaubnis werden die gesamten Daten nach 90 

Tagen automatisch aus der Sicherung gelöscht. 

 

§ 8 Zusätzliche Angebote 

(1) 1Im Falle der Benutzungsberechtigung im Sinne der §§ 2 und 3 kann auf Antrag gegenüber der 

Abteilung IT Studierenden der Stiftungsuniversität Göttingen ermöglicht werden, eigene Webseiten 

zu erstellen. 2Werden persönliche Webseiten angelegt, so ist für deren Inhalt der Benutzungsbe-

rechtigte allein verantwortlich. 3Auf Webseiten dürfen keine personenbezogenen Daten im Sinne 

der Datenschutzgesetze gespeichert oder verarbeitet werden, die einen Rückschluss auf be-

stimmbare Personen erlauben, sofern es sich nicht um die oder den Nutzungsberechtigten handelt 

oder eine Einwilligung der oder des Betroffenen vorliegt.  

(2) 1Eine erstellte Webseite ist so zu kennzeichnen, dass der oder die Benutzungsberechtigte 

zweifelsfrei ausgewiesen ist (Impressum). 2Es sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten, 

insbesondere das Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190) und das Tele-

mediengesetz vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179) in der jeweils geltenden Fassung. 

(3) Die Stiftungsuniversität Göttingen kann weitere, nicht in dieser Richtlinie oder der IntNutzO be-

schriebene Angebote zur Nutzung zur Verfügung stellen; ein Anspruch auf die Bereitstellung weite-

rer Angebote besteht nicht. 
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Teil II: Nutzung von Internet und E-Mail-Diensten durch Mitglieder nach § 5 der Grundord-

nung, soweit sie keine Studierenden sind, und Angehörigen nach § 6 der Grundordnung, 

soweit sie gemäß § 105 Absatz 1 NPersVG nicht durch den Personalrat vertreten werden 

§ 9 Gegenstand, Gestattung der privaten Nutzung der dienstlich 

gewährten Internet- und E-Mail-Dienste 

(1) 1Das Präsidium gestattet unentgeltlich eine unerhebliche private Nutzung der dienstlich ge-

währten Internet- und E-Mail-Dienste durch Nutzungsberechtigte gemäß § 2 Abs. 2 IntNutzO. 2Es 

wird grundsätzlich erwartet, dass sie für diese Privatnutzung Zeiten außerhalb ihrer Dienstzeit ein-

setzen. 

 

§ 10 Untrennbarkeit der Nutzungsformen, Abwesenheiten, Vertretungen 

(1) 1Dienstliche und private Nutzung der vorhandenen Internet- und E-Mail-Dienste können nicht 

voneinander getrennt werden. 2Protokollierung, Kontrolle und Archivierung erstreckt sich somit 

auch auf den Bereich der privaten Nutzung der dienstlich gewährten Internet- und E-Mail-Dienste. 

(2) Im Falle der regulären Abwesenheitsvertretung und bei weiteren Zugangsberechtigungen für 

das Postfach muss die oder der nach diesem Abschnitt berechtigte Nutzerin und Nutzer damit 

rechnen, dass auch private E-Mails oder die von ihr oder ihm besuchten Internetseiten von der 

Vertretung und den weiteren Zugangsberechtigten zur Kenntnis genommen werden können. 

(3) 1Bei längerer, z.B. krankheitsbedingter Abwesenheit oder beim Ausscheiden der oder des nach 

diesem Abschnitt berechtigten Nutzerin und Nutzer und wenn eine Kontaktaufnahme zu der betref-

fenden Person nicht weiterhilft, ist der Stiftungsuniversität aus Gründen des ordnungsgemäßen 

Arbeits- und Dienstablaufs der Zugriff auf alle Daten der durch die Nutzerin oder den Nutzer erfolg-

ten Nutzung der vorhandenen Internet- und E-Mail-Dienste möglich. 2Zugriff und Kenntnisnahme 

geschehen unter vorheriger Information der mit dem Datenschutz beauftragte Person. 3Votiert die-

se oder dieser unverzüglich gegen die Maßnahme, ist dies beachtlich. 

 

Teil III:  Abschließende Regelungen 

§ 11 Haftung, Gewährleistungsausschluss, Freistellung 

(1) Die oder der Nutzungsberechtigte haftet für Schäden, die der Stiftungsuniversität nachweislich 

durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz entstehen 

- im Rahmen der Nutzung der Internet- und E-Mail-Dienste, auch durch Verhalten Dritter soweit die 

oder der Nutzungsberechtigte dieses Verhalten zu vertreten hat, 

- durch missbräuchliche und/oder rechtswidrige Nutzung der Internet- und E-Mail-Dienste, auch 

durch Verhalten Dritter soweit die oder der Nutzungsberechtigte dieses Verhalten zu vertreten hat. 
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(2) 1Die Stiftungsuniversität Göttingen übernimmt keine Gewährleistung für den jederzeitigen feh-

lerfreien und unterbrechungslosen Betrieb der IT-Systeme. 2Schäden an und Verluste von Daten 

vor allem aufgrund technischer Mängel sowie die Kenntnisnahme von Daten durch unberechtigte 

Zugriffe (Dritter) können durch die Stiftungsuniversität nicht ausgeschlossen werden. 3Die Stif-

tungsuniversität Göttingen haftet im Rahmen der privaten Nutzung von dienstlich gewährten Inter-

net- und E-Mail-Diensten bei der Inanspruchnahme ihrer Leistungen nur für grobe Fahrlässigkeit 

und Vorsatz. 

(3) Die oder der Nutzungsberechtigte hat die Stiftungsuniversität Göttingen auf berechtigtes Ver-

langen von allen Ansprüchen (z.B. Schadensersatz, Unterlassung) freizustellen, die gegen die 

Stiftungsuniversität Göttingen gemäß § 5 IntNutzO erhoben werden. 

 

§ 12 Nutzung von Netzwerk-Diensten 

(1) 1Das Wissenschaftsnetz GÖNET verbindet Wissenschaftseinrichtungen in Göttingen unterei-

nander und über den X-WiN-Anschluss der GWDG mit dem Internet. 2Ebenso umfasst es die in 

Göttingen installierten Funknetze GoeMobile, eduroam sowie Modem-, ISDN- oder DSL-

Anbindungen. 

(2) Nutzungsberechtigte im Sinne dieser Richtlinie sind berechtigt, das GÖNET insbesondere über 

gesonderte Einrichtungen (zum Beispiel die WLANs GoeMobile und eduroam) im Rahmen der 

angebotenen Kapazitäten zu nutzen.  

(3) 1Ein Anspruch auf Nutzung der Netzwerkdienste oder auf Anschluss eines Rechners besteht 

nicht.  

(4) 1Der Betrieb von Serverdiensten auf eigenen Rechnern ist untersagt. 2Unter Serverdiensten 

wird vor allem das Anbieten von Zugängen für andere Rechner oder Personen verstanden. 

(5) Weitere Bestimmungen können in gesonderten Ordnungen oder Richtlinien geregelt werden. 

 

§ 13 Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 
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Philosophische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 20.04.2011 und des Senats 

der Georg-August-Universität Göttingen vom 19.10.2011 hat der Stiftungsausschuss Universität 

der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Neufassung der Ordnung 

über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Master-

Studiengang „American Studies“ am 24.11.2011 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 29.06.2011 (Nds. GVBl. S. 202); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit  

§ 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3, Abs. 8 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Hochschul-

zulassungsgesetzes (NHZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl.  

S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29.06.2011 (Nds. GVBl. S. 202); § 62 

Abs. 4 Satz 1 NHG, § 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3,  

Abs. 8, Abs. 14 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung  

für den konsekutiven Master-Studiengang „American Studies“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„American Studies“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „American 

Studies“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von we-

nigstens sechs Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten 
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oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule 

oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Ame-

rican Studies oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen 

hat und für den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in 

einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Fest-

stellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vor-

schläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Aner-

kennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de 

niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Noten-

system umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

a) Leistungen im Fach Amerikanistik (American Studies) im Umfang von wenigstens 50 An-

rechnungspunkten, 

b) Leistungen in der Englischen Philologie im Umfang von wenigstens 50 Anrechnungspunk-

ten, darunter Leistungen im Bereich der amerikanischen Literatur- und Kulturgeschichte oder 

der Theorie der amerikanischen Literatur und Kultur im Umfang von wenigstens 14 Anrech-

nungspunkten, oder 

c) Leistungen in der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft/Komparatistik, in 

den Sozialwissenschaften oder in den Geschichtswissenschaften im Umfang von wenigstens 

50 Anrechnungspunkten, darunter Leistungen im Bereich der Amerikaforschung im Umfang 

von wenigstens 14 Anrechnungspunkten. 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Se-

mestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 

Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern 
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seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend be-

dingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 

5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leis-

tungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Abschluss 

mit mindestens der Note 2,5 nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die besondere Eignung 

auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 19 Punkte erreicht: 

a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses werden 

Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5  10 Punkte, 

2,7 bis 2,6   8 Punkte, 

2,8 bis 2,7   6 Punkte, 

2,9 bis 2,8   4 Punkte, 

3,0  bis 2,9    2 Punkte, 

4,0  bis 3,0   0 Punkte; 

b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 4 

nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-1. 3Ausgenommen von der Verpflichtung 

zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewer-

berinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den 

„Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 3  

(TDN 3) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nach-

gewiesen haben. Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ist bei der 

Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 30.09., bei Einschreibung für ein Sommersemester 
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bis zum 31.03. gegenüber der Philosophischen Fakultät zu erbringen; der Nachweis ist Immatriku-

lationsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 

(6) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen über ausrei-

chende Kenntnisse der englischen Sprache verfügen. 2Ausreichende Englischkenntnisse sind 

durch Mindestleistungen in einem international anerkennten Test nachzuweisen: 

a) Cambridge Certificate of Proficiency in English mindestens mit der Note „C“, 

b) IELTS Academic („International English Language Testing System"): mindestens Band 7; 

c) mindestens 587 Punkte im handschriftlichen Test des "Test of English as a Foreign Lan-

guage" (paper based TOEFL) 

d) mindestens 240 Punkte im computergestützten Test des "Test of English as a Foreign Lan-

guage" (computerbased TOEFL) 

e) mindestens 94 Punkte im ”new internet based TOEFL - Test of English as a Foreign Lan-

guage”, 

f) UNIcert der Stufe “III“, 

g) C1-Nachweis nach CEF (Common European Framework). 

3Das erfolgreiche Absolvieren des Tests darf in der Regel nicht länger als zwei Jahre vor dem Ein-

gang des Antrags auf Zulassung zum Master-Studiengang zurückliegen. 4Ausgenommen von der 

Verpflichtung zum Nachweis eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber mit einem mindestens 

zweijährigen Studien- oder Berufsaufenthalt in einem englischsprachigen Land innerhalb der letz-

ten drei Jahre vor Eingang des Antrags auf Zulassung. 5Ausgenommen ist ferner, wer einen eng-

lischsprachigen Studiengang oder Teilstudiengang erfolgreich abgeschlossen hat. Der Nachweis 

über ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache ist bei der Einschreibung für ein Winterse-

mester bis zum 30.09., bei Einschreibung für ein Sommersemester bis zum 31.03. gegenüber der 

Philosophischen Fakultät zu erbringen; der Nachweis ist Immatrikulationsvoraussetzung; eine be-

dingte Einschreibung findet nicht statt. 

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 15.11., bei 

Einschreibung für ein Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt zum Wintersemester und zum Sommersemester. 2Der Zulas-

sungsantrag soll zunächst über ein Online-Portal gestellt werden; das Nähere wird in einem ange-
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messenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt gegeben. 3Der 

schriftliche Zulassungsantrag für den Master-Studiengang muss unter Benutzung der im Online-

Portal zum Herunterladen bereitgestellten Formulare mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Be-

werbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für ein Wintersemester und bis zum 15.11. 

(Ausschlussfrist) für ein Sommersemester bei der Universität eingegangen sein. 4Der Antrag gilt 

nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 5Die Universität ist 

nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufü-

gen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 

in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder englischer Übersetzun-

gen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind; falls ein 

Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, 

die Anrechnungspunkte (Credits) und über die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der englischen Sprache, falls die Muttersprache 

der Bewerberin oder des Bewerbers nicht Englisch ist; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

f) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der 

Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beab-

sichtigt. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 
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§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„American Studies“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Eignungspa-

rameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insb. hinsichtlich der amerikanischen Literatur- und Kultur-

geschichte bzw. der Theorie der amerikanischen Literatur und Kultur, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Be-

werberinnen und Bewerber mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit 

einer Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit den er-

forderlichen Unterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für ein Wintersemester und bis zum 

15.11. (Ausschlussfrist) für ein Sommersemester bei der Universität eingegangen sein. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfungen 

durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der 

Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten durch. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der 

Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen 

Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach 
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dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene 

Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen 

mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-

fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprüfung aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewer-
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bungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungs-

frist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 

oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs 3 haben. 6Sofern diese Bedingung 

nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Bewerbungs-

durchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine Beschei-

nigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder auf Teilnahme 

an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4, 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7, 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 

§ 6 Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises (max. 

38 Punkte), 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punk-

te). 
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(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Absätzen 1 

und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 teilgenommen haben. 

3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des Bachelor-Abschlusses oder 

eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Be-

werberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 56 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin  

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis 1,2    38 Punkte, 

1,2 bis 1,3    36 Punkte, 

1,3 bis 1,4    34 Punkte, 

1,4 bis 1,5    32 Punkte, 

1,5 bis 1,6    30 Punkte, 

1,6 bis 1,7    28 Punkte, 

1,7 bis 1,8    26 Punkte, 

1,8 bis 1,9    24 Punkte, 

1,9 bis 2,0    22 Punkte, 

2,0 bis 2,1    20 Punkte, 

2,1 bis 2,2    18 Punkte, 

2,2 bis 2,3    16 Punkte, 

2,3 bis 2,4    14 Punkte, 

2,4 bis einschließlich 2,5   12 Punkte, 

2,6 bis 2,5    10 Punkte, 

2,7 bis 2,6     8 Punkte, 

2,8 bis 2,7     6 Punkte, 

2,9 bis 2,8     4 Punkte, 

3,0 bis 2,9     2 Punkte, 

4,0 bis 3,0     0 Punkte. 
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b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend    2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend    2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, wird 

ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen Zusatzprüfung 

erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlgesprächs zusätzlich zur 

mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übrigen ent-

scheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-
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lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung im Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

§ 7 Auswahlgespräch 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. für das Wintersemester 

und bis zum 31.01. für das Sommersemester an der Universität durchgeführt. Die genauen 

Termine sowie der Ort des Auswahlgesprächs werden in einem angemessenen Zeitraum vor 

Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen 

oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei 

im Ausland ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefäl-

len sind auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, so-

fern die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die 

Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, das 

von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll müssen 

Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerbe-

rin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich der amerikanischen Literatur- 

und Kulturgeschichte bzw. der Theorie der amerikanischen Literatur und Kultur, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe b). 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 
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Termin der Auswahlkommission nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlosse-

ne Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahl-

verfahren erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über 

das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 

3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 

4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 

aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 gebildeten Ranglisten durchgeführt. 2Ist die 

Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bachelor-
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Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren anhand 

dieser Rangliste durchgeführt. Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. für ein Wintersemester beziehungs-

weise am 15.05. für ein Sommersemester abgeschlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze 

werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte Bewerberinnen oder Bewerber 

vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und 

endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen 

der fortgeschrittenen Vorlesungszeit im Wintersemester spätestens am 30.11., im Sommersemes-

ter spätestens am 31.05. abgeschlossen. 

 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehöri-

gen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

§ 10 Inkrafttreten 

(1) 1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Sommersemester 2012. 3Zugleich tritt die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und die 

Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „American Studies“ in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 25.03.2009 (Amtliche Mitteilungen Nr. 6/2009 S. 329), zuletzt geändert durch 

Satzung vom 13.12.2010 (Amtliche Mitteilungen Nr. 56/2010 S. 6190), außer Kraft. 

(2) Abweichend von § 3 Abs. 1 Satz 3 muss der schriftliche Zulassungsantrag für das Sommerse-

mester 2012 bis zum 15.12.2011 (Ausschlussfrist) bei der Universität eingegangen sein. 
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Philosophische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 13.07.2011 und des Senats 

der Georg-August-Universität Göttingen vom 19.10.2011 hat der Stiftungsausschuss Universität 

der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Neufassung der Ordnung 

über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Master-

Studiengang „Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte“ am 24.11.2011 geneh-

migt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. 

S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.06.2011 (Nds. GVBl. S. 202); § 41 

Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3, Abs. 8 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 

1 des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes (NHZG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

29.06.2011 (Nds.GVBl. S.202); § 62 Abs. 4 Satz 1 NHG, § 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung 

mit § 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3, Abs. 8, Abs. 14 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung  

für den konsekutiven Master-Studiengang  

„Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Christliche 

Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hoch-

schuleigenes Verfahren zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 
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§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von sechs 

Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem 

gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer 

Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Christliche Archäo-

logie/Byzantinische Kunstgeschichte oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß 

Absatz 3 abgeschlossen hat und für den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 

2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden wor-

den sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter 

Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim 

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-

land (KMK) für die Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der 

URL www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

Zugangsvoraussetzung sind Leistungen auf den Gebieten der Christlichen / Spätantiken / Byzanti-

nischen Archäologie / Kunstgeschichte, Klassischen Archäologie, Ägyptologie und Koptologie, 

Antiken Kulturen, Ur- und Frühgeschichte, Geschichte, Griechischen Philologie / Griechisch, By-

zantinistik, Lateinischen Philologie / Latein, Lateinischen Philologie des Mittelalters und der Neu-

zeit, Philosophie, Kunstgeschichte, Baugeschichte oder Religionswissenschaft im Umfang von 

wenigstens 50 Anrechnungspunkten, darunter Leistungen in Christlicher / Spätantiker / Byzantini-

scher Archäologie / Kunstgeschichte im Umfang von wenigstens 25 Anrechnungspunkten. 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Se-

mestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 
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Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern 

seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend be-

dingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 

5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leis-

tungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Abschluss 

mit der Note 2,5 oder besser nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die besondere Eignung 

auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 19 Punkte erreicht: 

a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses werden 

Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5  10 Punkte, 

2,7 bis 2,6   8 Punkte, 

2,8 bis 2,7   6 Punkte, 

2,9 bis 2,8   4 Punkte, 

3,0  bis 2,9   2 Punkte, 

4,0  bis 3,0   0 Punkte; 

b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 4 

nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen 

und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hoch-

schulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-

August-Universität Göttingen von der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang freige-

stellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderli-

chen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) 

oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen 

haben. 

(6) 1Bewerberinnen und Bewerber müssen ausreichende Kenntnisse zumindest einer dieser Spra-

chen nachweisen: Latein oder Altgriechisch. 2Der Nachweis wird geführt für Latein durch die staat-
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liche Prüfung Latinum und für Altgriechisch durch die staatliche Prüfung Graecum oder eine dieser 

entsprechende universitäre Prüfung. Der Nachweis nach Satz 2 ist bis zum Ende des zweiten 

Fachsemesters zu erbringen; die Einschreibung ist bis zum Nachweis der Leistung auflösend be-

dingt. 

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung zum Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Der Zulas-

sungsantrag soll zunächst über ein Online-Portal gestellt werden; das Nähere wird in einem ange-

messenen Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt gegeben. 3Der 

schriftliche Zulassungsantrag für den Master-Studiengang muss unter Benutzung der im Online-

Portal zum Herunterladen bereitgestellten Formulare mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Be-

werbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester und bis zum 15.11. 

(Ausschlussfrist) für das Sommersemester bei der Universität eingegangen sein. 4Der Antrag gilt 

nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 5Die Universität ist 

nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufü-

gen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 

in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder englischer Übersetzun-

gen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind; falls ein 

Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung über die erbrachten Leistun-

gen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deut-

sche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger 

Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der lateinischen oder altgriechischen Sprache; 
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e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng ver-

wandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

f) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der 

Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beab-

sichtigt. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

(4) 1Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 

 

§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung 

erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insb. hinsichtlich Denkmälerinventar, -topographie und -

chronologie, 

b) studienrelevante Berufsausbildung, studienrelevante praktische Fertigkeiten oder studienre-

levante außerhochschulische Leistungen, 

c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Stu-

dierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer Note von 

3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit den er-

forderlichen Unterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester und bis zum 

15.11. (Ausschlussfrist) für das Sommersemester bei der Universität eingegangen sein. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfungen 
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durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der 

Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der 

Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen 

Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach 

dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene 

Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen 

mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der studienrelevanten Berufsausbildung, praktischen Fertigkeiten 

oder außerhochschulischen Leistungen werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte 

wie folgt gutgeschrieben: 

Art und Umfang der Fertigkeiten sind 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  
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Die Begründung ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-

fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprüfung aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewer-

bungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungs-

frist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Ab-

satz 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese Be-

dingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Be-

werbungsdurchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine 

Bescheinigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der 

Bewerbungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder auf Teil-

nahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 
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b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 

§ 6 Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises (max. 

38 Punkte), 

b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punkte). 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in  

Absatz 1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 teilgenommen haben. 

3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des Bachelor-Abschlusses oder 

eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Be-

werberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 56 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis 1,2   38 Punkte, 

1,2 bis 1,3   36 Punkte, 

1,3 bis 1,4   34 Punkte, 

1,4 bis 1,5   32 Punkte, 

1,5 bis 1,6   30 Punkte, 

1,6 bis 1,7   28 Punkte, 

1,7 bis 1,8   26 Punkte, 

1,8 bis 1,9   24 Punkte, 
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1,9 bis 2,0   22 Punkte, 

2,0 bis 2,1   20 Punkte, 

2,1 bis 2,2   18 Punkte, 

2,2 bis 2,3   16 Punkte, 

2,3 bis 2,4   14 Punkte, 

2,4 bis einschließlich 2,5  12 Punkte, 

2,6 bis 2,5   10 Punkte, 

2,7 bis 2,6    8 Punkte, 

2,8 bis 2,7    6 Punkte, 

2,9 bis 2,8    4 Punkte, 

3,0 bis 2,9    2 Punkte, 

4,0 bis 3,0    0 Punkte. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der studienrelevanten Berufsausbildung, praktischen Fertigkei-

ten oder außerhochschulischen Leistungen werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Art und Umfang der Fertigkeiten sind 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend    2 Punkte, 
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kaum überzeugend   0 Punkte. 

3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, wird 

ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen Zusatzprüfung 

erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlgesprächs zusätzlich zur 

mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übrigen ent-

scheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung zum Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

§ 7 Auswahlgespräch 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. für das Wintersemester 

und bis zum 31.01. für das Sommersemester an der Universität durchgeführt. Die genauen 

Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der 

Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber 

werden von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland an-

sässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch ei-

ne Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität 

der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelheiten 

des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, das 

von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll müssen 

Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerbe-

rin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 
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(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich Denkmälerinventar, -

topographie und -chronologie, 

b) studienrelevante Berufsausbildung, studienrelevante praktische Fertigkeiten oder studienre-

levante außerhochschulische Leistungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe. b). 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlosse-

ne Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahl-

verfahren erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über 

das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 
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Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 

3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 

4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 

aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Ranglisten nach § 6 Abs. 4. und 5. durchgeführt. 2Ist 

die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bachelor-

Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren anhand 

dieser Rangliste durchgeführt. Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

(4) 1Die Auswahlverfahren werden spätestens am 15.11. bei Zulassung für ein Wintersemester 

beziehungsweise am 15.05. bei Zulassung für ein Sommersemester abgeschlossen. 2Danach 

noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen 

vor Beginn der Vorlesungszeit des Semesters, für das die Zulassung erfolgen soll, und endet mit 

dem Abschluss des Auswahlverfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen der 

fortgeschrittenen Vorlesungszeit bei Zulassung für ein Wintersemester spätestens am 30.11., bei 

Zulassung für ein Sommersemester am 31.05. abgeschlossen. 

 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehöri-

gen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 
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(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

§ 10 Inkrafttreten 

(1) 1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Sommersemester 2012. 3Zugleich tritt die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und die 

Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Christliche Archäologie und Byzantinische 

Kunstgeschichte“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2009 (Amtliche Mitteilungen Nr. 

6/2009 S. 366), zuletzt geändert durch Satzung vom 02.07.2010 (Amtliche Mitteilungen Nr. 

14/2010 S. 1091), außer Kraft. 

(2) Abweichend von § 3 Abs. 1 Satz 3 muss der schriftliche Zulassungsantrag für das Sommerse-

mester 2012 bis zum 15.12.2011 (Ausschlussfrist) bei der Universität eingegangen sein. 

 

 

Philosophische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 13.07.2011 und des Senats 

der Georg-August-Universität Göttingen vom 19.10.2011 hat der Stiftungsausschuss Universität 

der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Neufassung der Ordnung 

über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Master-

Studiengang „Englische Philologie“ am 24.11.2011 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 29.06.2011 (Nds. GVBl. S. 202); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit  

§ 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3, Abs. 8 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Hochschul-

zulassungsgesetzes (NHZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl.  

S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29.06.2011 (Nds. GVBl. S.202); § 62 

Abs. 4 Satz 1 NHG, § 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3, Abs. 

8, Abs. 14 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 
  



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 01.12.2011/Nr. 19 Seite 1140 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung  

für den konsekutiven Master-Studiengang „Englische Philologie“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„Englische Philologie“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Englische 

Philologie“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von sechs 

Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem 

gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer 

Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Englische Philolo-

gie oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat und 

für den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem 

Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung 

der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der 

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz 

der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung und 

Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de niedergelegt sind. 

3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Notensystem umzurech-

nen. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 
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den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

Leistungen in den Teilgebieten der englischen, anglophonen und nordamerikanischen Literatur- 

und Kulturwissenschaft, der englischen Sprachwissenschaft, der englischen Sprachgeschichte und 

Sprachpraxis im Umfang von insgesamt wenigstens 50 Anrechnungspunkten. 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Se-

mestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 

Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern 

seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend be-

dingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 

5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leis-

tungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Abschluss 

mit der Note 2,5 oder besser nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die besondere Eignung 

auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 19 Punkte erreicht: 

a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses werden 

Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5  10 Punkte, 

2,7 bis 2,6   8 Punkte, 

2,8 bis 2,7   6 Punkte, 

2,9 bis 2,8   4 Punkte, 

3,0 bis 2,9   2 Punkte, 

4,0 bis 3,0   0 Punkte; 

b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 4 

nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 
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Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-1. 3Ausgenommen von der Verpflichtung 

zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewer-

berinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den 

„Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 3  

(TDN 3) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nach-

gewiesen haben. 

(6) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen über aus-

reichende Kenntnisse der englischen Sprache verfügen. 2Ausreichende Englischkenntnisse sind 

durch Mindestleistungen in einem international anerkannten Test nachzuweisen: 

a) Cambridge Certificate of Proficiency in English mindestens mit der Note „C“, 

b) "International English Language Testing System" (IELTS) mindestens Niveaustufe “ 

Band 7”, 

c) mindestens 587 Punkte im handschriftlichen Test des "Test of English as a Foreign Lan-

guage" (paper based TOEFL), 

d) mindestens 587 Punkte im “Institutional Testing Program for English Proficiency”  

(TOEFL ITP), 

e) mindestens 240 Punkte im computergestützten Test des "Test of English as a Foreign Lan-

guage" (computerbased TOEFL), 

f) mindestens 94 Punkte im ”new internet based TOEFL - Test of English as a Foreign Lan-

guage”, 

g) UNIcert der Stufe „III“, 

h) C1-Nachweis nach CEF (Common European Framework). 

3Das erfolgreiche Absolvieren des Tests darf in der Regel nicht länger als zwei Jahre vor dem Ein-

gang des Antrags auf Zulassung zum Master-Studiengang zurückliegen. 4Ausgenommen von der 

Verpflichtung zum Nachweis eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber mit einem mindestens 

einjährigen Studien- oder Berufsaufenthalt in einem englischsprachigen Land innerhalb der letzten 

zwei Jahre vor Eingang des Antrags auf Zulassung. 5Ausgenommen ist ferner, wer einen englisch-

sprachigen Studiengang oder Teilstudiengang erfolgreich abgeschlossen hat. 
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(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung im Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Der Zulassungsan-

trag soll zunächst über ein Online-Portal gestellt werden; das Nähere wird in einem angemessenen 

Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt gegeben. 3Der schriftliche 

Zulassungsantrag für den Master-Studiengang muss unter Benutzung der im Online-Portal zum 

Herunterladen bereitgestellten Formulare mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsun-

terlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester und bis zum 15.11. (Ausschluss-

frist) für das Sommersemester bei der Universität eingegangen sein. 4Der Antrag gilt nur für die 

Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 5Die Universität ist nicht verpflich-

tet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufü-

gen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers in 

Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder englischer Übersetzungen, 

falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind; falls ein Ab-

schlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die 

Anrechnungspunkte (Credits) und über die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der englischen Sprache, falls die Muttersprache 

der Bewerberin oder des Bewerbers nicht Englisch ist; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 
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f) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der Be-

werber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beabsich-

tigt. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 

 

§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„Englische Philologie“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Eignungs-

parameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insb. hinsichtlich der im Master-Studium abzudeckenden 

Fachgebiete (englische, anglophone und nordamerikanische Literatur- und Kulturwissen-

schaft, Sprachwissenschaft bzw. Sprachgeschichte des Englischen), 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Stu-

dierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer Note von 

3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit den er-

forderlichen Unterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für ein Wintersemester und bis zum 

15.11. (Ausschlussfrist) für ein Sommersemester bei der Universität eingegangen sein. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfungen 

durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der 

Universität rechtzeitig eingeladen. 
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c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der 

Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen 

Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach 

dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene 

Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen 

mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 
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wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-

fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Abätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprüfung aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewer-

bungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungs-

frist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Ab-

satz 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese Be-

dingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Be-

werbungsdurchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine 

Bescheinigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der 

Bewerbungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder auf Teil-

nahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören vier stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens drei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4, 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7, 
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e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 

§ 6 Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises (max. 

38 Punkte), 

b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punkte). 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Absatz 1 und 

4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 teilgenommen haben. 

3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des Bachelor-Abschlusses oder 

eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Be-

werberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 56 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis 1,2    38 Punkte, 

1,2 bis 1,3    36 Punkte, 

1,3 bis 1,4    34 Punkte, 

1,4 bis 1,5    32 Punkte, 

1,5 bis 1,6    30 Punkte, 

1,6 bis 1,7    28 Punkte, 

1,7 bis 1,8    26 Punkte, 

1,8 bis 1,9    24 Punkte, 

1,9 bis 2,0    22 Punkte, 

2,0 bis 2,1    20 Punkte, 

2,1 bis 2,2    18 Punkte, 
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2,2 bis 2,3    16 Punkte, 

2,3 bis 2,4    14 Punkte, 

2,4 bis einschließlich 2,5   12 Punkte, 

2,6 bis 2,5    10 Punkte, 

2,7 bis 2,6     8 Punkte, 

2,8 bis 2,7     6 Punkte, 

2,9 bis 2,8     4 Punkte, 

3,0 bis 2,9     2 Punkte, 

4,0 bis 3,0     0 Punkte. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend    2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist:  

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend    2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, wird 

ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen Zusatzprüfung 
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erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlgesprächs zusätzlich zur 

mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übrigen ent-

scheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung im Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

§ 7 Auswahlgespräch 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. für das Wintersemester 

und bis zum 31.01. für das Sommersemester an der Universität durchgeführt. Die genauen 

Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der 

Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber 

werden von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland an-

sässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch ei-

ne Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität 

der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelheiten 

des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, das 

von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll müssen 

Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerbe-

rin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich der im Master-Studium abzude-

ckenden Fachgebiete (englische, anglophone und nordamerikanische Literatur- und Kultur-

wissenschaft, Sprachwissenschaft bzw. Sprachgeschichte des Englischen), 
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b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe. b). 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. 4zu stellen. 5Eine ausgeschlossene Bewerbe-

rin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren 

erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über 

das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 

3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 

4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 
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(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 

aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 6 durchgeführt. Ist die Rangliste 

nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder 

eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren anhand dieser Rangliste 

durchgeführt. 3Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. für ein Wintersemester beziehungs-

weise am 15.05. für ein Sommersemester abgeschlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze 

werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte Bewerberinnen oder Bewerber 

vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und 

endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen 

der fortgeschrittenen Vorlesungszeit im Wintersemester spätestens am 30.11., im Sommersemes-

ter spätestens am 31.05. abgeschlossen. 

 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehöri-

gen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 
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§ 10 Inkrafttreten 

(1) 1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Sommersemester 2012. 3Zugleich tritt die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und die 

Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Englische Philologie“ in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 26.03.2009 (Amtliche Mitteilungen Nr. 7/2009 S. 398), zuletzt geändert 

durch Satzung vom 13.12.2010 (Amtliche Mitteilungen Nr. 56/2010 S. 6190), außer Kraft. 

(2) Abweichend von § 3 Abs. 1 Satz 3 muss der schriftliche Zulassungsantrag für das Sommerse-

mester 2012 bis zum 15.12.2011 (Ausschlussfrist) bei der Universität eingegangen sein. 

 

 

Philosophische Fakultät. 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 13.07.2011 und des Senats 

der Georg-August-Universität Göttingen vom 19.10.2011 hat der Stiftungsausschuss Universität 

der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Neufassung der Ordnung 

über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Master-

Studiengang „Iranistik“ am 24.11.2011 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-

zes vom 29.06.2011 (Nds. GVBl. S. 202); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 

Sätze 1 und 3, Abs. 8 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

29.06.2011 (Nds. GVBl. S. 202); § 62 Abs. 4 Satz 1, § 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit  

§ 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3, Abs. 8, Abs. 14 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 

für den konsekutiven Master-Studiengang „Iranistik“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„Iranistik“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Iranistik“ für 

alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung der Zugangs-

voraussetzungen durch. 
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(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von sechs 

Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem 

gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer 

Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Iranistik oder in 

einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat und für den Stu-

diengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land au-

ßerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der 

Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zent-

ralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung und Be-

wertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de niedergelegt sind. 

3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Notensystem umzurech-

nen. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: Leistun-

gen in der Iranistik im Umfang von wenigstens 50 Anrechnungspunkten, darunter grundlegende 

Kenntnisse des Neupersischen und Grundkenntnisse der iranischen Kulturgeschichte.  3Die Aus-

wahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig machen, 
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Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Semestern 

nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung 

bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Ein-

schreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt 

der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der 

fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach 

Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Abschluss 

mit der Note 2,5 oder besser nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die besondere Eignung 

auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 20 Punkte erreicht: 

a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses werden 

Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5  15 Punkte, 

2,7 bis 2,6  12 Punkte, 

2,8 bis 2,7   9 Punkte, 

2,9 bis 2,8   6 Punkte, 

3,0 bis 2,9   3 Punkte, 

4,0 bis 3,0   0 Punkte; 

b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 4 

nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen 

und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hoch-

schulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-

August-Universität Göttingen von der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang freige-

stellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderli-

chen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) 

oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen 

haben. 
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(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung zum Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Der Zulassungsan-

trag soll zunächst über ein Online-Portal gestellt werden; das Nähere wird in einem angemessenen 

Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt gegeben. 3Der schriftliche 

Zulassungsantrag für den Master-Studiengang muss unter Benutzung der im Online-Portal zum 

Herunterladen bereitgestellten Formulare mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsun-

terlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester und bis zum 15.11. (Ausschluss-

frist) für das Sommersemester bei der Universität eingegangen sein. 4Der Antrag gilt nur für die 

Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 5Die Universität ist nicht verpflich-

tet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufü-

gen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers in 

Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder englischer Übersetzungen, 

falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind; falls ein Ab-

schlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die 

Anrechnungspunkte (Credits) und über die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

e) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der 

Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beab-

sichtigt. 
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(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 

 
§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„Iranistik“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insb. 3hinsichtlich iranischer Kultur- oder Sprache, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Stu-

dierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer Note von 

3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit den er-

forderlichen Unterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester und bis zum 

15.11. (Ausschlussfrist) für das Sommersemester bei der Universität eingegangen sein. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfungen 

durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der 

Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der 

Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 
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e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen 

Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach 

dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene 

Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen 

mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-
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fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprüfung aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewer-

bungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungs-

frist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Ab-

satz 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese Be-

dingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Be-

werbungsdurchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine 

Bescheinigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der 

Bewerbungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder auf Teil-

nahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 
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§ 6 Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises (max. 

57 Punkte), 

b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punkte). 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Absätzen 1 

und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 teilgenommen haben. 

3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des Bachelor-Abschlusses oder 

eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Be-

werberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 75 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis 1,2    57 Punkte, 

1,2 bis 1,3    54 Punkte, 

1,3 bis 1,4    51 Punkte, 

1,4 bis 1,5    48 Punkte, 

1,5 bis 1,6    45 Punkte, 

1,6 bis 1,7    42 Punkte, 

1,7 bis 1,8    39 Punkte, 

1,8 bis 1,9    36 Punkte, 

1,9 bis 2,0    33 Punkte, 

2,0 bis 2,1    30 Punkte, 

2,1 bis 2,2    27 Punkte, 

2,2 bis 2,3    24 Punkte, 

2,3 bis 2,4    21 Punkte, 

2,4 bis einschließlich 2,5   18 Punkte, 

2,6 bis 2,5    15 Punkte, 

2,7 bis 2,6    12 Punkte, 
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2,8 bis 2,7     9 Punkte, 

2,9 bis 2,8     6 Punkte, 

3,0 bis 2,9     3 Punkte, 

4,0 bis 3,0     0 Punkte. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend    2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend    2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, wird 

ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen Zusatzprüfung 

erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlgesprächs zusätzlich zur 

mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übrigen ent-

scheidet bei Ranggleichheit das Los. 
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(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und Bewer-

ber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis über die 

erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auflösend 

bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11., bei Einschrei-

bung zum Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

§ 7 Auswahlgespräch 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. für das Wintersemester 

und bis zum 31.01. für das Sommersemester an der Universität durchgeführt. Die genauen 

Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der 

Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber 

werden von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland an-

sässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch ei-

ne Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität 

der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelheiten 

des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, das 

von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll müssen 

Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerbe-

rin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insb. hinsichtlich iranischer Kultur- oder Sprache, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe b). 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 
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eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlosse-

ne Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahl-

verfahren erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über 

das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 

3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 

4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 

aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 
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(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 6 Abs. 4 und 5 durchgeführt. 2Ist die 

Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bachelor-

Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren anhand 

dieser Rangliste durchgeführt. 3Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

(4) 1Die Auswahlverfahren werden spätestens am 15.11. bei Zulassung für ein Wintersemester 

beziehungsweise am 15.05. bei Zulassung für ein Sommersemester abgeschlossen. 2Danach 

noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen 

vor Beginn der Vorlesungszeit des Semesters, für das die Zulassung erfolgen soll, und endet mit 

dem Abschluss des Auswahlverfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen der 

fortgeschrittenen Vorlesungszeit bei Zulassung für ein Wintersemester spätestens am 30.11., bei 

Zulassung für ein Sommersemester am 31.05. abgeschlossen. 

 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehöri-

gen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besonde-

re Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 
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§ 10 Inkrafttreten 

(1) 1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Sommersemester 2012. 3Zugleich tritt die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und die 

Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Iranistik“ in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 26.03.2009 (Amtliche Mitteilungen Nr. 7/2009 S. 453) außer Kraft. 

(2) Abweichend von § 3 Abs. 1 Satz 3 muss der schriftliche Zulassungsantrag für das Sommerse-

mester 2012 bis zum 15.12.2011 (Ausschlussfrist) bei der Universität eingegangen sein. 

 

 

Philosophische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 13.07.2011 und des Senats 

der Georg-August-Universität Göttingen vom 19.10.2011 hat der Stiftungsausschuss Universität 

der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Neufassung der Ordnung 

über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Master-

Studiengang „Komparatistik“ am 22.11.2011 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 29.06.2011 (Nds. GVBl. S. 202); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 

Abs. 6 Sätze 1 und 3, Abs. 8 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Hochschulzulas-

sungsgesetzes (NHZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29.06.2011 (Nds.GVBl. S.202); § 62 Abs. 4 

Satz 1NHG, § 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3, Abs. 8,  

Abs. 14 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 

für den konsekutiven Master-Studiengang „Komparatistik“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„Komparatistik“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Komparatis-

tik“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung der 

Zugangsvoraussetzungen durch. 
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(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von sechs 

Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem 

gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer 

Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Komparatistik oder 

in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat und für den 

Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land 

außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der 

Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zent-

ralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung und Be-

wertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de niedergelegt sind. 

3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Notensystem umzurech-

nen. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis von Leistungen in der Allgemeinen und Verglei-

chenden Literaturwissenschaft (Komparatistik) oder in einer Einzelphilologie im Umfang von we-

nigstens 45 Anrechnungspunkten, darunter Leistungen auf dem Gebiet der Literaturwissenschaft 

im Umfang von wenigstens 17 Anrechnungspunkten. 3Die Auswahlkommission kann die Feststel-
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lung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang 

noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die 

Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlen-

den Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität 

(Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlen-

den Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und 

ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach Satz 2, die bislang 

noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Abschluss 

mit der Note 2,5 oder besser nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die besondere Eignung 

auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 19 Punkte erreicht: 

a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses werden 

Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5  10 Punkte, 

2,7 bis 2,6   8 Punkte, 

2,8 bis 2,7   6 Punkte, 

2,9 bis 2,8   4 Punkte, 

3,0 bis 2,9   2 Punkte, 

4,0 bis 3,0   0 Punkte; 

b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 4 

nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen 

und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hoch-

schulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-

August-Universität Göttingen von der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang freige-

stellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderli-

chen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) 

oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen 

haben. 
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(6) 1Bewerberinnen und Bewerber müssen die Lesefähigkeit in zwei modernen Fremdsprachen, 

von denen eine Englisch oder Französisch sein muss, auf dem Niveau B1 des Gemeinsamen Eu-

ropäischen Referenzrahmens für Sprachen oder vergleichbare Sprachkenntnisse (z.B. abge-

schlossenes Fachstudium im Bachelor, mindestens fünf Jahren Schulunterricht mit einer wenigs-

tens befriedigenden Durchschnittsnote oder äquivalenter Punktezahl) nachweisen. 

2Ausgenommen von der Verpflichtung zum Nachweis eines Tests sind Bewerberinnen und Bewer-

ber, deren Muttersprache die angegebene Fremdsprache ist, sowie Bewerberinnen und Bewerber 

mit einem mindestens sechsmonatigen Studien- oder Berufsaufenthalt in dem jeweiligen Land in-

nerhalb der letzten drei Jahre vor Eingang des Antrags auf Zulassung. 3Der Nachweis muss inner-

halb eines Semesters nach Einschreibung erfolgen, die Einschreibung ist in diesem Fall bis zum 

Vorliegen der fehlenden Zertifikate durch die Bewerberin oder den Bewerber auflösend bedingt. 

4Über die Gleichwertigkeit der Kenntnisse entscheidet im Einzelfall die Auswahlkommission; diese 

kann für ihre Entscheidung ein Fachgutachten einer anderen Einrichtung (z.B. ZESS) einholen. 

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung zum Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Der Zulassungsan-

trag soll zunächst über ein Online-Portal gestellt werden; das Nähere wird in einem angemessenen 

Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt gegeben. 3Der schriftliche 

Zulassungsantrag für den Master-Studiengang muss unter Benutzung der im Online-Portal zum 

Herunterladen bereitgestellten Formulare mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsun-

terlagen bis zum 02.01. (Ausschlussfrist) für das Sommersemester und 01.07. (Ausschlussfrist) für 

das Wintersemester bei der Universität eingegangen sein. 4Der Antrag gilt nur für die Vergabe der 

Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 5Die Universität ist nicht verpflichtet, die Anga-

ben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 
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(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufü-

gen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers in 

Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder englischer Übersetzungen, 

falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind; falls ein Ab-

schlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die 

Anrechnungspunkte (Credits) und über die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) Nachweise über die erforderlichen Kenntnisse in zwei modernen Fremdsprachen; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

f) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der Be-

werber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beabsich-

tigt. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 

 

§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„Komparatistik“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Eignungsparame-

ter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse auf dem Gebiet der Komparatistik, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen auf dem 

Gebiet der Komparatistik, 

c) Studienmotivation, berufliche und persönliche Ziele. 



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 01.12.2011/Nr. 19 Seite 1169 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Stu-

dierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer Note von 

3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit den er-

forderlichen Unterlagen bis zum 02.01. (Ausschlussfrist) für das Sommersemester und 01.07. 

(Ausschlussfrist) für das Wintersemester bei der Universität eingegangen sein. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfungen 

durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der 

Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der 

Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen 

Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach 

dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene 

Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen 

mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 
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gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-

fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprüfung aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewer-

bungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungs-

frist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs 2 

oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese Bedingung 

nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Bewerbungs-

durchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine Beschei-

nigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder auf Teilnahme 

an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

 



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 01.12.2011/Nr. 19 Seite 1171 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4, 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7, 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 

§ 6 Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises (max. 

38 Punkte), 

b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punkte). 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der inden Absätzen 

1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 teilgenommen haben. 

3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des Bachelor-Abschlusses oder 

eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Be-

werberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 
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(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 56 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis 1,2    38 Punkte, 

1,2 bis 1,3    36 Punkte, 

1,3 bis 1,4    34 Punkte, 

1,4 bis 1,5    32 Punkte, 

1,5 bis 1,6    30 Punkte, 

1,6 bis 1,7    28 Punkte, 

1,7 bis 1,8    26 Punkte, 

1,8 bis 1,9    24 Punkte, 

1,9 bis 2,0    22 Punkte, 

2,0 bis 2,1    20 Punkte, 

2,1 bis 2,2    18 Punkte, 

2,2 bis 2,3    16 Punkte, 

2,3 bis 2,4    14 Punkte, 

2,4 bis einschließlich 2,5   12 Punkte, 

2,6 bis 2,5    10 Punkte, 

2,7 bis 2,6     8 Punkte, 

2,8 bis 2,7     6 Punkte, 

2,9 bis 2,8     4 Punkte, 

3,0 bis 2,9     2 Punkte, 

4,0 bis 3,0     0 Punkte. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 
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Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend    2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend    2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, wird 

ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen Zusatzprüfung 

erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlgesprächs zusätzlich zur 

mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übrigen ent-

scheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung im Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

§ 7 Auswahlgespräch 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. für das Wintersemester 

und bis zum 31.01. für das Sommersemester an der Universität durchgeführt. Die genauen 

Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der 

Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber 

werden von der Universität rechtzeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland an-
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sässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch ei-

ne Videokonferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität 

der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelheiten 

des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, das 

von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll müssen 

Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerbe-

rin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse auf dem Gebiet der Komparatistik, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen auf dem 

Gebiet der Komparatistik, 

c) Studienmotivation, berufliche und persönliche Ziele. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe. b). 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerbe-

rin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren 

erneut teilzunehmen. 

(4) Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahlge-

spräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 
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oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt werden. Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. Eine Mitteilung über 

das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 

3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 

4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 

aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 6 durchgeführt. 2Ist die Rangliste 

nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder 

eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren anhand dieser Rangliste 

durchgeführt. 3Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. bei Zulassung für ein Wintersemester 

beziehungsweise am 15.05. bei Zulassung für ein Sommersemester abgeschlossen. 2Danach 

noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen 

vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studi-

enplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätestens am 30.11. für das 

Wintersemester und am 31.05. für das Sommersemester eines Jahres abgeschlossen. 
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§ 9 Zulassung für höhere Semester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehöri-

gen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

§ 10 Inkrafttreten 

1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der Georg-

August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum Sommer-

semester 2012. 3Zugleich tritt die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und die Zulassung 

für den konsekutiven Master-Studiengang „Komparatistik“ in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 26.03.2009 (Amtliche Mitteilungen Nr. 7/2009 S. 475), zuletzt geändert durch Satzung vom 

02.07.2010 (Amtliche Mitteilungen Nr. 14/2010 S. 1091), außer Kraft.  
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Philosophische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 20.04.2011 und des Senats 

der Georg-August-Universität Göttingen vom 19.10.2011 hat der Stiftungsausschuss Universität 

der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Neufassung der Ordnung 

über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Master-

Studiengang „Musikwissenschaft“ am 24.11.2011 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 29.06.2011 (Nds. GVBl. S. 202); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit  

§ 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3, Abs. 8 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der Bekannt-

machung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

29.06.2011 (Nds. GVBl. S. 202); § 62 Abs. 4 Satz 1 NHG, § 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung 

mit § 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3, Abs. 8, Abs. 14 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung  

für den konsekutiven Master-Studiengang „Musikwissenschaft“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„Musikwissenschaft“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Musikwis-

senschaft“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststel-

lung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen 

Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Be-

werber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfah-

ren nicht statt. 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von we-

nigstens sechs Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten 

oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule 
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oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Mu-

sikwissenschaft oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlos-

sen hat und für den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, 

die in einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der 

Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vor-

schläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Aner-

kennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de 

niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Noten-

system umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: Leistun-

gen in der Musikwissenschaft im Umfang von wenigstens 54 Anrechnungspunkten, darunter Leis-

tungen in den propädeutischen Fächern Satzlehre, Paläographie/Notationskunde und Instrumen-

tenkunde im Umfang von insgesamt wenigstens 15 Anrechnungspunkten.  

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Se-

mestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 

Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern 

seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend be-

dingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 

5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leis-

tungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 
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(4) Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Abschluss 

mit mindesten der Note 2,5 nachweist. Abweichend von Satz 1 besitzt die besondere Eignung 

auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 19 Punkte erreicht: 

a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses werden 

Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5   10 Punkte, 

2,7 bis 2,6    8 Punkte, 

2,8 bis 2,7    6 Punkte, 

2,9 bis 2,8    4 Punkte, 

3,0  bis 2,9    2 Punkte, 

4,0  bis 3,0    0 Punkte; 

b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 4 

nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen 

und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hoch-

schulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-

August-Universität Göttingen von der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang freige-

stellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderli-

chen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) 

oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen 

haben. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 15.11. zu erbrin-

gen. 
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§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der Zulassungsantrag soll zu-

nächst über ein Online-Portal gestellt werden; das Nähere wird in einem angemessenen Zeitraum 

vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt gegeben. 3Der schriftliche Zulas-

sungsantrag für den Master-Studiengang muss unter Benutzung der im Online-Portal zum Herun-

terladen bereitgestellten Formulare mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen 

bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester bei der Universität eingegangen sein. 4Der 

Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 5Die Uni-

versität ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu 

überprüfen. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufü-

gen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 

in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder englischer Übersetzun-

gen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind; falls ein 

Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, 

die Anrechnungspunkte (Credits) und über die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

e) gegebenenfalls Arbeitszeugnisse und Nachweise praktischer Tätigkeiten oder studienrele-

vanter außerhochschulischer Leistungen oder besonderer fachlicher Kenntnisse, die über die 

Eignung für diesen Studiengang besonderen Aufschluss geben (z.B. musikalisch-

aufführungspraktische Aktivitäten, Sprachkenntnisse, Berufstätigkeit oder Praktika im Bil-

dungs-, Medien- oder Kulturbereich, Tätigkeit als studentische Hilfskraft); 

f) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der 

Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beab-

sichtigt. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 
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(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 

 

§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 

(1) Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„Musikwissenschaft“ besonders geeignet ist. Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Eignungspa-

rameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insb. Kenntnisse der Fachgegenstände und der Fachlite-

ratur in mindestens einem der Schwerpunkte Historische Musikwissenschaft, Musikethnologie 

oder Sozialgeschichte der Musik, 

b) musikpraktische Vorbildung und Aktivitäten, 

c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Be-

werberinnen und Bewerber mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit 

einer Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit den er-

forderlichen Unterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) bei der Universität eingegangen sein. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der  Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfungen 

durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der 

Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten durch. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der 

Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 
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e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen 

Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach 

dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene 

Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen 

mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der musikpraktischen Vorbildung oder Tätigkeiten werden der Be-

werberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Erfahrungen bzw. Kenntnisse sind 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-
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fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprüfung aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewer-

bungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungs-

frist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 

oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese Bedingung 

nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Bewerbungs-

durchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine Beschei-

nigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder auf Teilnahme 

an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 
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§ 6 Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises (max. 

38 Punkte), 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punk-

te). 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Absätzen 1 

und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Absatz 4 teilgenommen ha-

ben. 3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des Bachelor-Abschlusses 

oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche 

Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 56 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin  

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis 1,2    38 Punkte, 

1,2 bis 1,3    36 Punkte, 

1,3 bis 1,4    34 Punkte, 

1,4 bis 1,5    32 Punkte, 

1,5 bis 1,6    30 Punkte, 

1,6 bis 1,7    28 Punkte, 

1,7 bis 1,8    26 Punkte, 

1,8 bis 1,9    24 Punkte, 

1,9 bis 2,0    22 Punkte, 

2,0 bis 2,1    20 Punkte, 

2,1 bis 2,2    18 Punkte, 

2,2 bis 2,3    16 Punkte, 

2,3 bis 2,4    14 Punkte, 

2,4 bis einschließlich 2,5   12 Punkte, 

2,6 bis 2,5    10 Punkte, 
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2,7 bis 2,6     8 Punkte, 

2,8 bis 2,7     6 Punkte, 

2,9 bis 2,8     4 Punkte, 

3,0 bis 2,9     2 Punkte, 

4,0 bis 3,0     0 Punkte. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse     6 Punkte, 

gute Kenntnisse     4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse    2 Punkte, 

wenige Kenntnisse     0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der musikpraktischen Vorbildung oder Tätigkeiten werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Erfahrungen bzw. Kenntnisse sind 

sehr überzeugend     6 Punkte, 

überzeugend      4 Punkte, 

wenig überzeugend     2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend     6 Punkte, 

überzeugend       4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 

3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, wird 

ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen Zusatzprüfung 

erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlgesprächs zusätzlich zur 

mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übrigen ent-

scheidet bei Ranggleichheit das Los. 
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(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 15.11. zu erbrin-

gen. 

 

§ 7 Auswahlgespräch 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort des Auswahlgesprächs werden in einem 

angemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt ge-

geben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum Aus-

wahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie 

in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonferenz oder ein telefonisches Aus-

wahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei 

festgestellt werden kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahl-

kommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, das 

von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll müssen 

Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerbe-

rin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere Kenntnisse der Fachgegenstände und der 

Fachliteratur in mindestens einem der Schwerpunkte Historische Musikwissenschaft, Musik-

ethnologie oder Sozialgeschichte der Musik, 

b) musikpraktische Vorbildung und Aktivitäten, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe b). 
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(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlosse-

ne Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahl-

verfahren erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über 

das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 

3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 

4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 

aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 
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formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 gebildeten Ranglisten durchgeführt. 2Ist die 

Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bachelor-

Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren anhand 

dieser Rangliste durchgeführt. Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. abgeschlossen. 2Danach noch verfüg-

bare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte Bewerberinnen 

oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorle-

sungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch 

Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätestens am 30.11. eines Jahres abge-

schlossen. 

 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehöri-

gen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

§ 10 Inkrafttreten 

1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der Georg-

August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum Winterse-

mester 2012/13. 3Zugleich tritt die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und die Zulassung 

für den konsekutiven Master-Studiengang „Musikwissenschaft“ in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 27.03.2009 (Amtliche Mitteilungen Nr. 8/2009 S. 549), zuletzt geändert durch Satzung 

vom 02.07.2010 (Amtliche Mitteilungen Nr. 14/2010 S. 1091), außer Kraft. 
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Fakultät für Mathematik und Informatik: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Fakultät für Mathematik und Informatik vom 01.08.2011 und 

des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 19.10.2011 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ordnung über 

die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang 

„Angewandte Informatik“ am 22.11.2011 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-

zes vom 29.06.2011 (Nds. GVBl. S. 202); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 

Sätze 1 und 3, Abs. 8 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

29.06.2011 (Nds. GVBl. S. 202); § 62 Abs. 4 Satz 1NGH, § 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung 

mit § 18 Abs. 6 Sätze 1 und 3, Abs. 8, Abs. 14 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 
Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen 

und über die Zulassung 

für den konsekutiven Master-Studiengang „Angewandte Informatik“ 

 

I. Anwendungsbereich 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Angewandte 

Informatik“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Angewand-

te Informatik“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststel-

lung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 

II. Zugangsberechtigung 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von sechs 

Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem 

gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer 



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 01.12.2011/Nr. 19 Seite 1190 

Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Angewandte In-

formatik oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat 

und für den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in 

einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Fest-

stellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vor-

schläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Aner-

kennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de 

niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Noten-

system umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit) trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis von wenigstens 90 Anrechnungspunkten in der 

Informatik, der Angewandten Informatik, den mathematischen Grundlagen und den naturwissen-

schaftlich-technischen Grundlagen. Es müssen wenigstens 60 Anrechnungspunkte in der Informa-

tik und der Angewandten Informatik, sowie wenigstens 15 Anrechnungspunkte in den mathemati-

schen und naturwissenschaftlich-technischen Grundlagen nachgewiesen werden. 3Die Auswahl-

kommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig machen, Leis-

tungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Semestern nach-

zuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis 

zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Ein-

schreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt 

der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der 

fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach 

Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 
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(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen mindestens mit der Note 2,5 bewerteten Bachelor-

abschluss oder gleichwertigen Abschluss nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die besonde-

re Eignung auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 19 Punkte erreicht: 

a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses werden 

Punkte wie folgt vergeben: 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6   10 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7    8 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8    6 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9    4 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0    2 Punkte, 

größer 3,0 bis einschließlich 4,0    0 Punkte; 

b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 3 

nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen 

gleichwertigen Abschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausrei-

chende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß 

der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 

Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis 

DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen 

und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hoch-

schulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-

August-Universität Göttingen von der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang freige-

stellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderli-

chen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdspra-

che“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungs-

teil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen über ausrei-

chende Kenntnisse der englischen Sprache verfügen. 2Ausreichende Englischkenntnisse sind 

durch Mindestleistungen in einem international anerkannten Test, dessen Absolvierung nicht län-

ger als zwei Jahre vor dem Eingang des Antrags auf Zulassung zum Master-Studiengang zurück-

liegt, oder gleichwertige Leistungen nachzuweisen. 3Der Nachweis kann wie folgt erbracht werden: 

a) „Cambridge First Certificate English“ (FCE) mindestens mit der Note „B”; 

b) „Cambridge Certificate in Advanced English“ (CAE) mindestens mit der Note „C”; 

c) „International English Language Testing System“ (IELTS) mindestens Band 5; 
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d) „Test of English as a Foreign Language, paper-based test “ (TOEFL PBT) mit mindestens 

500 Punkten; 

e) „Test of English as a Foreign Language, computer-based test“ (TOEFL CBT) mit mindes-

tens 173 Punkten; 

f) „Test of English as a Foreign Language, internet-based test“ (TOEFL iBT) mit mindestens 

61 Punkten; 

g) UNIcert mindestens Niveaustufe II; 

h) sonstiger Nachweis nach dem „Common European Framework” (CEF), mindestens Niveau 

B2; 

i) ein mindestens einjähriger Studien- oder Berufsaufenthalt in einem Land, in dem Englisch 

die Amtssprache ist; 

j) eine Durchschnittsnote von wenigstens 8 Punkten im Fach „Englisch“ innerhalb der beiden 

Schuljahre vor Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung. 

(7) 1Die Nachweise nach Absatz 5 und 6 sind entbehrlich für Bewerberinnen und Bewerber deren 

Muttersprache Englisch ist oder die über hervorragende Kenntnisse der englischen Sprache verfü-

gen. 2Hervorragende Englischkenntnisse sind durch Mindestleistungen in einem international an-

erkannten Test, dessen Absolvierung nicht länger als zwei Jahre vor dem Eingang des Antrags auf 

Zulassung zum Master-Studiengang zurückliegt, oder gleichwertige Leistungen nachzuweisen. 

3Der Nachweis kann wie folgt erbracht werden: 

a) „Cambridge Certificate in Advanced English“ (CAE) mindestens mit der Note „B”; 

b) „Cambridge Certificate of Proficiency in English“ (CPE) mindestens mit der Note „C”; 

c) „International English Language Testing System“ (IELTS) mindestens Band 6; 

d) „Test of English as a Foreign Language, paper-based test “ (TOEFL PBT) mit mindestens 

550 Punkten; 

e) „Test of English as a Foreign Language, computer-based test“ (TOEFL CBT) mit mindes-

tens 215 Punkten; 

f) „Test of English as a Foreign Language, internet-based test“ (TOEFL iBT) mit mindestens 

80 Punkten; 

g) UNIcert mindestens Niveaustufe III; 

h) sonstiger Nachweis nach dem „Common European Framework” (CEF), mindestens Niveau 

C1; 

i) Abschlusszeugnis eines erfolgreich absolvierten, mindestens zweijährigen, ausschließlich 

englischsprachigen Studienprogramms. 

(8) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Im-

matrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 
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Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums 

auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11., bei 

Einschreibung zum Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 
§ 3 Mündliche Zusatzprüfung 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„Angewandte Informatik“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Eig-

nungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Stu-

dierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer Note von 

3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit den er-

forderlichen Unterlagen bis zum 15.07. (Ausschlussfrist) für ein Wintersemester und bis zum 

15.01. (Ausschlussfrist) für ein Sommersemester bei der Universität eingegangen sein. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in der zweiten Juli-Hälfte für das Winterse-

mester und in der zweiten Januar-Hälfte für das Sommersemester an der Universität durchge-

führt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeit-

raum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfungen durch die Universität bekannt gegeben. Die 

Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig eingeladen. Bei im Aus-

land ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind 

auch Video- oder Telefonkonferenzen zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder 

des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in sol-

chen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der 

Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 01.12.2011/Nr. 19 Seite 1194 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen 

Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach 

dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. Eine ausge-

schlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächst-

möglichen mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

(4) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

(5) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  
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III. Auswahlverfahren 

§ 4 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester. Der Zulas-

sungsantrag ist über ein Online-Portal der Universität zu stellen, er muss mit den gemäß Absatz 2 

erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.07. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester und 

bis zum 15.01. (Ausschlussfrist) für das Sommersemester bei der Universität eingegangen sein. 

2Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 3Die 

Universität ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen 

zu überprüfen. 

(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des Online-

Portals auf den Server der Universität zu laden und im Falle der Zulassung vor der Einschreibung 

bei der Fakultät für Mathematik und Informatik in Form beglaubigter Abschriften einzureichen oder 

im Original vorzulegen sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers in 

deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher 

Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung 

über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die Durchschnitts-

note einzureichen; 

b) gegebenenfalls der Antrag auf mündliche Zusatzprüfung gemäß § 3; 

c) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer aus-

sagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

d) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache nach § 2 

Abs. 5, 6 oder ein Nachweis hervorragender Kenntnisse der englischen Sprache nach § 2 

Abs. 7; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 
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§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Fakultät für Mathematik und Informa-

tik der Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei Mitglieder an, die dem hauptberuflichen wissen-

schaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, sowie mit beratender Stimme 

ein Mitglied der Studierendengruppe. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professorengruppe an-

gehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Fakultät für Mathematik und Informatik 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. Wiederbestellung ist möglich. 5Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens 

zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfungen gemäß § 3 und der Auswahlgespräche ge-

mäß § 7, 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Fakultät für Mathematik und Informatik 

nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ge-

gebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 

§ 6 Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises  

(max. 38 Punkte), 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max.  

18 Punkte). 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Absätzen 1 

und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises erstellt. 3Sofern Ranggleichheit besteht, 

werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelas-

sen. 
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(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 56 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,2    38 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3   36 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4   34 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5   32 Punkte, 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6   30 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7   28 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8   26 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9   24 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0   22 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1   20 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2   18 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3   16 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4   14 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5   12 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6   10 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7    8 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8    6 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9    4 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0    2 Punkte, 

größer 3,0 bis einschließlich 4,0    0 Punkte; 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerbe-

rin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse   2 Punkte, 

wenige Kenntnisse    0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 
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Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend   4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewer-

ber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 3 abgelegt, wird 

ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen Zusatzprüfung 

erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlgesprächs zusätzlich zur 

mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übrigen ent-

scheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und Bewerber, 

die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis über die er-

folgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auflösend be-

dingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester bis zum 15.11., bei Einschreibung 

im Sommersmester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

§ 7 Auswahlgespräch 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Für die Durchführung der Auswahlgespräche gelten fol-

gende Grundsätze. 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel in der zweiten Juli-Hälfte für das Wintersemester 

und in der zweiten Januar-Hälfte für das Sommersemester an der Universität durchgeführt. 

Die genauen Termine sowie der Ort des Auswahlgesprächs werden in einem angemessenen 

Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität bekannt gegeben. Die Be-
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werberinnen oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig eingeladen. Bei im Ausland 

ansässigen Bewerberinnen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch 

Video- oder Telefonkonferenzen zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder des Be-

werbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in solchen Fäl-

len legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Auswahlgesprächs ist ein Protokoll zu 

führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Pro-

tokoll müssen Tag und Ort des Auswahlgesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, 

der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

(2) Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen und 

c) Studienmotivation. 

(3) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerbe-

rin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer 

Skala nach § 6 Abs. 4 Buchstabe b). 

(4) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein 

ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzu-

nehmen. 

 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er 

den Studienplatz annimmt. 3Die Bewerberin oder der Bewerber muss sich spätestens zwei Wo-

chen nach Ablauf der Frist nach Satz 2 einschreiben (Ausschlussfrist), sofern keine Einschreibung 

nach Satz 2 vorliegt. 4Liegen der Universität 

a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 01.12.2011/Nr. 19 Seite 1200 

b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz 3 

nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Auf diese Rechtsfol-

gen ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen schriftli-

chen Ablehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelas-

senen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbe-

scheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, 

innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrück-

verfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht 

frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese 

Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 6 Absätze. 4 und 5 durchgeführt. 

2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste dem Ergebnis der Bachelornote oder 

der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises erstellt und das Nachrückverfahren anhand 

dieser Rangliste durchgeführt. 3Danach entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 4Die Bestimmun-

gen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

(4) 1Die Auswahlverfahren werden spätestens am 15.11. bei Zulassung für ein Wintersemester 

beziehungsweise am 15.05. bei Zulassung für ein Sommersemester abgeschlossen. 2Danach 

noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen 

vor Beginn des Semesters, für das die Zulassung erfolgen soll, und endet mit dem Abschluss des 

Auswahlverfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen 

Vorlesungszeit bei Zulassung für ein Wintersemester spätestens am 30.11., bei Zulassung für ein 

Sommersemester spätestens am 31.05. abgeschlossen. 

 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehöri-

gen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstigen Gründe geltend machen. 
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(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

IV. Schlussbestimmung 

§ 10 Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen 

1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der Georg-

August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum Sommer-

semester 2012. 3Zugleich tritt die Ordnung über besondere Zugangsvoraussetzungen für den Mas-

ter-Studiengang „Angewandte Informatik“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2004 

(Amtliche Mitteilungen Nr. 2/2004 S. 121) außer Kraft. 4Abweichend von Satz 3 bleibt die Ordnung 

über besondere Zugangsvoraussetzungen für den Master-Studiengang Angewandte Informatik in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2004 (Amtliche Mitteilungen Nr. 2/2004 S. 121) für 

Vergabeverfahren vor dem Sommersemester 2012 anwendbar. 

 

 

 


